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Haushaltssatzung 
Zweckverband für Tierkörperbeseitigung  

Südniedersachsen/Hannover 
für das  

Haushaltsjahr 2008 
 
Aufgrund des § 16 des Nieders. Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (NKomZG) vom 19.02.2004 (Nds. GVBl. S. 63) 
und der §§ 94 ff. der Nieders. Gemeindeordnung hat die Ver-
bandsversammlung in ihrer Sitzung am 16.11.2007 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird 
 
im Verwaltungshaushalt 
 

in den Einnahmen auf 2.393.600 € 
 
in den Ausgaben auf 2.393.600 € 

 
 
im Vermögenshaushalt 
 

in den Einnahmen auf 204.200 € 
 
in den Ausgaben auf 204.200 € 

 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Kredite werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2008 
zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genom-
men werden dürfen, wird auf 1.400.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2008 beträgt 

949.900 €. Es entfallen auf die Verbandsglieder 

 € % 
  
Region Hannover 345.370 36,36
  
Städte  
Braunschweig 48.021 5,06

Göttingen 25.227 2,66

Salzgitter 23.239 2,45
  
  
Landkreise  
Börde 3.397 0,36

Göttingen 112.549 11,85

Goslar 55.493 5,84

Harz 4.268 0,45

Hildesheim 102.805 10,82

Holzminden 52.861 5,56

Northeim 108.240 11,39

Osterode am Harz 31.934 3,36

Wolfenbüttel 36.497 3,84
 
Die Verbandsumlage wird mit 40 v. H. am 1. Februar und mit 
jeweils 30 v. H. am 1. Mai und am 1. November 2008 fällig. 

 
Goslar, den 22.11.2007 
 

Zweckverband 

für Tierkörperbeseitigung Südniedersachsen/Hannover 

 
Dr. Hartmut Heuer  Claus Jähner 
Erster Kreisrat Erster Kreisrat 
Vorsitzender der  Verbandsgeschäftsführer 
Verbandsversammlung  
 
 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2008 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 16 Abs. 3 
des Nieders. Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit 
(NKomZG) in Verbindung mit § 94 Abs. 2 Nieders. Gemeinde-
ordnung erforderliche Genehmigung ist durch das Nieders. 
Ministerium für Inneres und Sport am 11.02.2008 unter dem 
Aktenzeichen 32.122-10302.2033 erteilt worden. 
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Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO 
 

vom 17.03. bis 27.03.2008 
 
zur Einsichtnahme beim Landkreis Goslar, Klubgartenstraße 6, 
38640 Goslar, Zimmer 2020, während der Öffnungszeiten  
öffentlich aus. 
 
Goslar, den 20.02.2008 
 
gez. 
Claus Jähner 
Erster Kreisrat 
Verbandsgeschäftsführer 
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